
 
Finanzordnung Verein > -< Sparten    SC RIEDERAU 

 
 
 

 
1. Jede Sparte trägt sich selbst. 

 
2. Verein stellt Infrastruktur Sportgelände/Sporthalle, (keine Schwimmhalle) / Bojen, Liegeplätze. 
 
3. Hallenmieten werden nur in Ausnahmefällen aus Jugendzuschüssen und  

 vom Verein finanziert. 
 
4. Jede Sparte trägt Verbandsabgaben in Eigenregie. 

 
5. Zuschüsse werden 1:1 weitergeleitet (Übungsleiter, Trainer)* 

 
6. Darüberhinausgehende Kosten, insbesondere für hauptamtliche 

Trainer/Großgeräteanschaffungen, Startgebühren usw. müssen aus Spartenbeiträgen bzw. 
Veranstaltungen finanziert werden. 

 
7. Termin: Im Oktober ist der Haushaltsplan der Sparten für das Folgejahr mit Antrag auf 

Großanschaffungen und sonstige Zuschüsse dem Schatzmeister vorzulegen. 
 
 
 
 
               Beschluss VAS-Sitzung 11.01.2013      * Änderung lt. VAS-Beschluss v. 12.11.2009            


